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RS OGH 1984/6/5 4Ob330/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Durch die Beweislastumkehr gewinnt die Bestimmung des § 6 a UWG - abgesehen von ihrem Klarstellungse6ekt - auch

dann eigenständige Bedeutung, wenn man davon ausgeht, daß schon der allgemeine Tatbestand des § 2 UWG Schutz

gegen Mogelpackungen geboten hätte.
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